
Anlage 4 – Erweiterung der Kulisse der Vorbehaltsgebiete 

Auszug aus der PV-Potenzialanalyse der Stadt Neustadt an der Weinstraße 

ROT = stellt die harten Ausschlusskriterien zusammen, die sich wie folgt zusammensetzen: 

 Naturschutzgebiete und Nationalparks (§§ 23 und 24 BNatSchG), 

 flächenhafte Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG) und geschützte 

Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) als punktuelle bzw. kleinflächige 

Schutzgebiete, 

 Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten (§ 25 BNatSchG), 

 geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und § 15 LNatSchG, 

 festgesetzte sowie vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete und 

Wasserschutzgebiete Zone I, 

 Wald, 

 (geplante) Wohn- und gemischte Bauflächen gemäß FNP sowie 

 Weinbauflächen (langfristig angelegte Nutzungsdauer von i.d.R. 30 Jahren). 

ORANGE = Ausschluss hochwertiger Böden mit einer Ackerzahl > 60 

WEIß = Bereich ohne harte Ausschlusskriterien 

Umspannwerk 



Bestehendes Vorbehaltsgebiet NW-VBG0001-PV mit umliegenden Konfliktkriterien 

 

   

  Vorbehaltsgebiet NW-VBG0001-PV 

  Geschützte Biotope 

  Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz (Z) 

  Suchraumkulisse (nach Anwendung der Ausschlusskriterien des Verbandes) 

  EEG – Korridor (500 m) 
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Quelle: Verband Region Rhein-Neckar 



Vorschlag der Stadt NW zur Erweiterung des Vorbehaltsgebiets 

 

   

  Vorbehaltsgebiet NW-VBG0001-PV 

  Vorschlag Erweiterung Vorbehaltsgebiet 

  EEG – Korridor (500 m) 

 

Legende Ackerzahl 

Quelle: Verband Region Rhein-Neckar 


